
Stellungnahme der Gemeinde
kommission zu den Geschäften 
der Gemeindeversammlung 
vom 18. Juni 2013

Die	 Gemeindekommission	 hat	
am	25.	April	und	7.	Mai	2013	die	
Geschäfte	der	Gemeindeversamm-
lung	vom	18.	Juni	2013	vorberaten	
und	nimmt	zu	den	Geschäften	wie	
folgt	Stellung:

Traktandum 2

Jahresbericht 2012 der 
 Geschäftsprüfungskommission

:||:	 Die	 Gemeindekommission	
nimmt	den	Jahresbericht	2012	der	
Geschäftsprüfungskommission	 zur	
Kenntnis.

Traktandum 3

Vorlage der Rechnung 2012

Die	 Gemeindekommission	 nimmt	
die	 Jahresrechnung,	 welche	 statt	
mit	einem	budgetierten	Defizit	von	
rund	600’000	Franken	mit	einem	
Ertragsüberschuss	von	523’242.84	
Franken	 abschliesst,	 erfreut	 zur	
Kenntnis.	Nachdem	die	Rechnung	
im	 Detail	 beraten	 und	 sämtliche	
Fragen	 vom	 Gemeinderat	 beant-
wortet	wurden,	beschliesst	die	Ge-
meindekommission	einstimmig:
:||:	 Der	 Gemeindeversammlung	

Stellungnahme der Gemeindekommission
Die	 Gemeindekommission	 ist	

nach	der	Beratung	von	der	Notwen-
digkeit	dieser	aufgrund	gesellschaft-
licher	Änderungen	und	finanzieller	
Aspekte	 ausgearbeiteten	 Erlasser-
neuerung	 überzeugt	 und	 kommt	
deshalb	zu	einer	klaren	Empfehlung	
an	die	Gemeindeversammlung.
:||:	 Die	 Gemeindekommission	
stimmt	der	Totalrevision	des	Fried-
hof-	 und	 Bestattungsreglements	
unter	Berücksichtigung	der	Ände-
rung	in	§	17,	Abs.	1	einstimmig	zu.

Traktandum 5

Aufhebung der Leistungsvereinbarung 
betreffend den Schulpsychologischen 
Dienst Muttenz zwischen der 
 Einwohnergemeinde Muttenz und 
 Walter Baumann (Nr. 12.710)

Die	Gemeindekommission	hat	die	
Erläuterungen	 des	 Gemeinderates	
zu	dieser	geplanten	Aufhebung	und	
auch	die	dezidierte	Ablehnung	des	
Schulrates	 zur	 Kenntnis	 genom-
men.	Eindeutig	wird	in	Anbetracht	
der	Gemeindefinanzaussichten	die	
Haltung	des	Gemeinderates	unter-
stützt,	 wonach	 dieser	 kantonale	
Dienst	 künftig	 auch	 vollständig	
vom	Kanton	finanziert	werden	soll.
:||:	 Die	 Gemeindekommission	
stimmt	 dem	 Antrag	 des	 Gemein-
derats	 für	 die	 Kündigung	 der	
Leistungsvereinbarung	 mit	 dem	
Schulpsychologischen	Dienst	Mut-

tenz	per	30.	Juni	2015	mit	15	Ja-
Stimmen	zu	einer	Nein-Stimme	bei	
2	Enthaltungen	zu.

Traktandum 6

Sondervorlage für die Strassenbau-
arbeiten der Sanierung Baselstrasse/ 
Münchensteinerstrasse

Der	 Gemeinderat	 hat	 die	 Fragen	
einzelner	 Gemeindekommissions-
mitglieder	zur	Vorlage	in	Bezug	auf	
die	Ausgestaltung	der	Strasse	beant-
wortet	und	dabei	festgehalten,	dass	
es	 keine	durchgangs	erschwerenden	
Massnahmen	 wie	 Schwellen	 oder	
Aufpflasterungen	geben	werde.	Es	
könne	 während	 der	 Bau	arbeiten	
zwar	zu	temporären	lokalen	Sper-
rungen	kommen,	diese	werden	 je-
doch	 möglichst	 zu	 verkehrsarmen	
Zeiten	stattfinden.	Eine	Koordina-
tion	von	kantonalen	und	kommu-
nalen	 Strassensanierungen	 finde	
statt,	wobei	aber	immer	wieder	mit	
unvorhersehbaren	Projektänderun-
gen	gerechnet	werden	müsse.
:||:	 Die	 Gemeindekommission		
stimmt	der	Sondervorlage	«Sanie-
rung	 Baselstrasse/Münchenstei-
nerstrasse»	 und	 dem	 Ersatz	 der	
Strassenbeleuchtung	 mit	 10	 Ja-
Stimmen	zu	4	Nein	Stimmen	bei	4	
Enthaltungen	zu.

	 14.	Mai	2013
 Gemeindekommission Muttenz

wird	 beantragt,	 die	 Jahresrech-
nung	2012	zu	genehmigen	und	den	
gemeinderätlichen	Anträgen	1	a–d	
mit	 den	 Einlagen	 in	 Vorfinanzie-
rungen	respektive	ins	Eigenkapital	
zuzustimmen.

Traktandum 4

Totalrevision des Bestattungs- und 
Friedhofreglements (Nr. 17.200)

Die	 Gemeindekommission	 ist	 auf	
die	 gemeinderätliche	 Vorlage	 ein-
getreten	 und	 hat	 das	 vollständig	
erneuerte	Bestattungs-	und	Fried-
hofreglement	 beraten.	 Dazu	 lag	
auch	die	im	Zuständigkeitsbereich	
des	 Gemeinderates	 befindliche	
Bestattungs-	 und	 Friedhofverord-
nung	vor.	Die	meisten	Fragen	oder	
Anmerkungen	der	Gemeindekom-
missionsmitglieder	 zu	 einzelnen	
Reglementdetails	wurden	von	den	
Parteien	bereits	im	Anhörungsver-
fahren	eingebracht.	Der	Gemeinde-
rat	hat	 in	der	Diskussion	darüber	
seine	Sicht	dargelegt	und	einige	Un-
klarheiten	 beseitigen	 können.	 An	
der	Gemeindekommissionssitzung	
wurde	 lediglich	 ein	 Änderungs-
antrag	zu	§	17	Abs.	1	 (Streichung	
von	 «zwecks	 Exhumierung»)	 ge-
stellt,	 dem	 mit	 einer	 Enthaltung	
zugestimmt	wurde.	Der	Gemeinde-
rat	hat	diese	Änderung	bereits	um-
gesetzt.
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